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BAUPLANUNCI,  RAUMPLANUNCI

Natur-  und  LandschaFtsschutz,  Denkma(pF(ege

Inventare,  Verordnungen,  Massnahmen

lJnterschutzstellung,  Schutzvertrag,  Albert  Mü(ler,  Zür-

cherstrasse  41, 2025-03-17,  8104  Weiningen

Ausqanqslaqe

Am 20. Juni  2024  wurde  derAbeeilung  Hochbau  und Umwele  ein Baugesuch  für  einen  Teilabbruch

und Umbau  des Gebäudes  Assek.-Nr.  79 sowie  einen  Neubau  eines  MehrFamilienhauses  mil  TieF-

garage  auF dem  Grundstück  alt  Kat.-Nr.  2132  an der  Zürcherstrasse  41 eingereiche.

Ein idem:isches  Bauvorhaben  wurde  bereies  2005  eingereiche  und bewilligt.  Da dieses  aber  nie zur

Ausführung  gelangte,  wurde  das Bauvorhaben  nach Ablauf  der  GüR:igkeiesdauer  für  Baubewilli-

gungen  von  drei  Jahren  abgeschrieben.

Seiföer  erliess  die Gemeinde  Weiningen  2016  ein kommuna(es  Inven(:ar  der  schützenswerten  Ob-

jekee,  in welches  das betroFFene  Gebäude  als Objeke  Nr. 12 Auföahme  Fand. Um die Schuezwürdig-

keie des Gebäudes  Assek.-Nr.  79 festzuseellen,  wurde  mie Gemeinderaesbeschluss  Nr. 2024-36  vom

23. Sepeember  2024  eine  förmliche  und  umfassende  Schuezabk(ärung  im Sinne  von  §§ 203 FF des

Planungs-  und Baugeseezes  (PBG) eingeleieee.  Mie der  Abklärung  der  Schutzwürdigkeie  wurde  dem

Fachgueacheer  Markus  Fischer,  Dipl.  Archilekt:  ETH, NDS Denkmalprlege,  DuroursUasse 152,  8008

Zürich,  der  Aurerag  ereeilt.

Poeenzielles  Schutzobjeke

Das Gebäude  liege  am öst(ichen  Eingang  des  Dorfokerns  VOn  Weiningen.  Das ehemalige  Bauernhaus

an der  Zürcherserasse  41 wurde  1828  anseelle  einesim  gleichen  Jahr  abgebrannten  Doppelhauses

erseellt.  Das Gebäude  bestehe  aus dem  bauzeielichen  Vielzweckbauernhaus  mie Wohneeilim  Oseen

sowie Tenn  und Sea(l im wes(:lichen Teil. Später erFolqß:en Schopf-Erweil-erungen  im Norden und

Westen.  Konserukeiv  handelt  es sich beim  Wohnhaus  um einen  Mischbau  aus massivem  Mauerwerk

sowie  Fachwerk  an den  Aussenwänden  oberhalb  des Erdgeschosses.

Schuezvereraq

Aurgrund  der Erkennlnisse  aus dem  Fachgueacheen  von Markus  Fischer  sind durch  die Gemeinde

Weiningen  Schuezmassnahmen im Sinne  von  E3 205 PBG anzuordnen,  wozu  der Eigentümer  Albere

Müller  und  die Gemeinde  Weiningen  einen  örFentlich-rechelichen  Uneerschuezseellungsvererag  ab-

schliessen.  Der  Eigeneümer  hae den  Vet'trag  am 20. März  2025  uneerzeichnel.
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Folqekoseen

Für bauliche  und  planerische  Arbeiten  am Schutzobjekt  entstehen  der  Gemeinde  Weiningen  in-

rolge  Abschluss  des Unterschuezseellungsvererags  weder  einmalige  Bau-  noch  wiederkehrende  Un-

terhaleskoseen.

Die AuFwendungen  für  die SchuLzabklärung,  Publikaeion,  Grundbucheinerag  und  allFällige  Anwalts-

und Gerichtskoseen  gehen  zulaslen  der  Gemeinde  und sind in den Budgees 2024  und 2025  der

Gemeinde  Weiningen  enthalten.

Beschluss:

1. Das Gueacheen  von Markus  Fischer,  Dipl. Architeke  ETH, NDS DenkmalpFlege,  Durour-

strasse  152, 8008  Zürich,  vom September  2024, welches  den bauhiseorischen Wert: des

Schuezobjekes  darlege,  wird  zur  Kennföis  genommen.

2. DasehemaligeWeinbauernhausanderZürcherstrasse41,Assek.-Nr.79,erfülltdieKrieerien

gemäss  § 203 PBG und  wird  uneer  kommunalen  Denkmalschuez  gestelll.

3. DerGemeinderaLheisstdenvonAlbertMülleralsEigefüümeram20.März2025uneerzeich-

neten  Uneerschuezstellungsvertrag  beirefFend  die LiegenschaFi  Zürcherserasse 41, 8104

Weiningen,  mN: dem  Wohnhaus  und  Tenn  sowie  SLall, Assek.-Nr.  79 auF ali  Kae.-Nr. 2132,  gue

und  genehmigt:  die behördliche  Uneerzeichnung.

4. Der  beidseieig  uneerzeichneee  UneerschutzseellungsverUag  islin  den  amelichen Publikaeions-

organen  (kantonales  Aml:sblatt:  und Homepage  Gemeinde  Weiningen)  uneer Angabe  des

Rechtsmieeels  zu publizieren  und  zusammen  mil  diesem  Beschluss  und den  relevaneen Akeen

während  30 Tagen  öffenllich  aiirzulegen.

5. Die Abteilung  Hochbau  & Umwell  hat nach Ablaur der Rekursrrise beim  Grundbuchame

Höngg  die Erseellung  eines  Diensebarkeiesvertrags  in AurUag zu geben  (mit  dem  Wortlaut

gernäss  dem  verwaltungsrechtlichen  Vertrag)  und dem  Gemeinderae  zur  Genehmigung  zu

uneerbreiten.

6. Es wird  fesegehaleen,  dass aus der  eigentlichen  Unterschutzstellung  zulaseen der  Gemeinde

Weiningen  im Weieeren  weder  einmalige  Bau- noch wiederkehrende  Folgekosten  erwach-

sen.
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7. MitLeilung  an:

-  Albert  MüUer,  Mauerackerstrasse  7, 8107  Buchs

-  Bauvorsteherin

-  Abteilung  Hochbau  & Umwele

Gemeinderat  Weiningen

X  GMeamre'OindOekp(r:sidefü

f7',SI2.=;a=-,,.
Bruno  Persano

Gemeindeschreiber

Versand: 03.04.2025
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